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ORTSSTIMME VON NIDWALDEN EUER DEN LANDSCHREIBER DER FREIEN

AEMTER, HEINRICH LUDWIG ZURLAUBEN

BSRQ Aargau II/8 , 395- 397

Landammann und Rat von Nidwalden geben bekannt , Landschreiber
Zurlauben habe sich bei ihnen über seine ihm anlässlich der

diesjährigen Jahrrechnung [ zu Baden ] zuteilgewordene , unqerech-

te Behandlung beklagt . Bekanntlich habe Zurlauben auf Befehl des
eben _ abge -tretenen Landvogt .es [Johann ] Sebastian Abyberg einem
fremden >Viehhändler namens . Johann Kramer eine gewisse Geldsumme



abgenoirunen . Im darauf erfolgten Rechtsverfahren sei Zurlauben

schliesslich als der einzig Schuldige erklärt , der Landvogt aber

freigesprochen worden.

Da das Zurlauben vorgeworfene Vergehen mit Vorwissen und im Bei¬

sein des Landvogtes begangen worden sei , könne man ersterem

nicht die alleinige Schuld zuschieben . "Weil-en über den [ zuerst ] er¬

folgten güetlichen corrrpromiss Spruch nichts Rächtliches sentenziert worden

und also die Appellation fileglich nit wol kan praetendiert noch gestattet

werden lassent Wir es bey derrne , was güetlich verhandlet worden bewenden,

sittenmahlen der Delinquent desse ?i wol benüegt gewesen . " Sollte sich aber

Zurlauben damit nicht zufrieden geben und die Sache erneut auf¬

greifen , scheine es ihnen nichts als billig , "das [ sich ] in solchem

casu . . . [ der ] Herr Landtvogt / als welcher das Richterliche Ambt vertret-

ten / " dann gleichfalls mitzuverantworten habe . Sollten Zur¬

lauben aus dieser Angelegenheit ungerechtfertigte Kosten erwach¬

sen , "habent Wir desswegen Jhme den regress gegen deme wo er vermeint Zue

bezüchen , Vorbehalten " .

Gesiegelt mit dem Sekretsiegel von Nidwalden

Beat . Jakob Zeiger , Landschreiber von
Nidwalden

Öriginal , mit Siegel
AH 34 , 138 - 139 - Blatt 139r leer
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